
Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten  
des Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten  

nach §§ 44 und 45 BNatSchG (saP) 
 

Stand: Mai 2012 
  
 Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 
 
Hinweise:  
− Dieses Formblatt ersetzt nicht die erforderliche fachgutachterliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände und ggf. die Begründung der Ausnahmevoraussetzungen.  
− Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gilt nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Europäi-

schen Vogelarten und die Verantwortungsarten. Die übrigen besonders geschützten Arten sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff BNatSchG (vgl. § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) bzw. in der Bauleitpla-
nung nach § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. BauGB abzuarbeiten. 

− Mit diesem Formblatt wird das Vorhaben bzw. die Planung nur auf eine betroffene Art (bzw. Gilde bei Euro-
päischen Vogelarten) geprüft. Sind mehrere europarechtlich geschützte Arten betroffen, sind jeweils geson-
derte Formblätter vorzulegen. Eine Aussage, ob das Vorhaben bzw. die Planung insgesamt artenschutz-
rechtlich zulässig ist, kann nur im Rahmen der erforderlichen fachgutachterlichen Gesamtprüfung erfolgen. 

− Auf die Ausfüllung einzelner Abschnitte des Formblatts kann verzichtet werden, wenn diese im konkreten 
Einzelfall nicht relevant sind (z.B. wenn eine Ausnahmeprüfung nach Ziffer 5 nicht erforderlich ist). 

 

1. Vorhaben bzw. Planung 

Kurze Vorhabens- bzw. Planungsbeschreibung. 
Windpark Straubenhardt, 12 WEA, Gesamthöhe jeweils ca. 200 m. 
 
Für die saP relevante Planunterlagen:  

− LBP 
− UVP-VP 
− Avifaunistischen Gutachten 
− Fledermauskundliches Gutachten 

 
 

2. Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art1 

 

 Art des Anhangs IV der FFH-RL 

 Europäische Vogelart2 
 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name 

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
BaWü 

Kleiner Abendsegler 
 

Nyctalus leislerii   0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

  0 (erloschen oder ver-
schollen) 

  1 (vom Erlöschen be-
droht) 

  2 (stark gefährdet) 
  3 (gefährdet) 
  R (Art geografischer 

Restriktion) 
  V (Vorwarnliste) 

 

 
1  Es sind nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten darzustellen, weil der Erlass einer 

Rechtsverordnung für die Verantwortungsarten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gegenwärtig noch aussteht.  

 
2  Einzeln zu behandeln sind nur die Vogelarten der Roten Listen. Die übrigen Vogelarten können zu Gilden zusammen-

gefasst werden. 
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3. Charakterisierung der betroffenen Tierart3 

 

3.1  Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 
 
Sommerquartiere des Kleinen Abendseglers befinden sich überwiegend in Baumhöhlen oder -spalten, zum 
Teil in großer Höhe, seltener an Gebäuden. Dabei wechseln Wochenstuben wie Einzeltiere in unregelmäßi-
gen Zeitabständen das Quartier. So entstehen Quartierkomplexe, die bis zu 50 Einzelquartiere umfassen 
können. Die Jagdgebiete liegen in Wäldern und im Offenland, an Gewässern und an beleuchteten Plätzen 
und Straßen im Siedlungsbereich. Dabei entfernen sich die Tiere bis zu 17 km von ihrem Quartier und wech-
seln rasch von einem Jagdgebiet zum nächsten. Die Ernährung ist opportunistisch und besteht aus weich-
häutigen Insekten, wie Schmetterlingen, Hautflüglern und Zweiflüglern. Männchen beziehen zur Paarungszeit 
Balzquartiere, die oft im „Singflug“ umflogen werden. Kleinabendsegler sind Fernwanderer, ihre Winterquar-
tiere liegen oftmals 400 – 1100 km und mehr von den Sommerlebensräumen entfernt. Sie überwintern in 
Baumhöhlen, seltener auch in Fledermauskästen oder an Gebäuden. 
Der Kleine Abendsegler ist eine hinsichtlich des Betriebs von Windkraftanlagen empfindliche Art, die in 
Deutschland zu den häufigsten Kollisionsopfern in der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte 
im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg zählt. 

 3  Angaben bei Pflanzen entsprechend anpassen. 

 4 Zum Beispiel: Grundlagenwerke BaWü, Zielartenkonzept BaWü (ZAK) oder Artensteckbriefe. 

  

 

3.2  Verbreitung im Untersuchungsraum 
 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
 
Die Artengruppe wurde mit Ausnahme des Hangplatzes HP5 (Heuberg) flächendeckend im Untersuchungs-
gebiet erfasst (Tab. A2, Karte 2A). Weiterhin liegen Nachweise von 11 Transekten vor (Tab. A-1, Karte 2A). 

  

 

3.3  Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
 
Alle Nyctaloide zusammen wurden ganzjährig mit Aktivitätsschwerpunkt zur Wochenstubenzeit in den Mona-
ten Juni bis August erfasst. Die Phänologie spiegelt das Wanderungsgeschehen nur schwach wider. Funkti-
onsräume mit hoher Aktivität zeichneten sich im Norden, Osten und Südwesten des 
Untersuchungsgebietes ab (HP1, HP7, T1, T2, T14, s. Karte 2A). 
 

3.4  Kartografische Darstellung 

Siehe Gutachten Karte 2A 

 

  

4. Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG           
(bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  
 (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
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a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  
beschädigt oder zerstört?   ja  nein 

 
Durch Telemetrie wurden drei Quartiere des Kleinabendseglers gefunden. Die Standorte von WEA 1 
und WEA 2 liegen ca. 800 bzw. 400 m von einem der Quartiere des Kleinabendseglers entfernt. Die 
Quartiere selbst sind daher nicht direkt von der Planung betroffen.  
Grundsätzlich können jedoch alle nachgewiesenen Fledermausarten Quartiere in Baumhöhlen beziehen 
und durch Rodungsmaßnahmen entsprechender Quartierbäume betroffen sein. Mit Ausnahme der Ar-
ten Graues Langohr, Bartfledermaus, Weibchen vom Mausohr, Breitflügelfledermaus und Zwergfleder-
maus sind hiervon im Wesentlichen jedoch die überwiegend waldgebundenen Arten betroffen (z.B. 
Bechsteinfledermaus und Mopsfledermaus). 

 
b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich beschä-

digt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten vollständig entfällt?   ja   nein 

  
Im Rahmen einer Ausflugzählung zu wurden 25 Individuen erfasst. Das telemetrierte Kleinabendsegler-
weibchen nutzte einen Aktionsraum von 7074 ha, welcher alle Anlagenstandorte umfasst. Drei der An-
lagenstandorte (WEA1, WEA2, WEA10) liegen innerhalb des Kernjagdgebietes. Aufgrund der unmittel-
baren Nähe der geplanten Anlagenstandorte zu den Quartieren und der intensiven Nutzung der geplan-
ten Windparkfläche durch das telemetrierte Kleinabendseglerweibchen lassen sich Störungen nicht 
gänzlich ausschließen. 
 

c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige  
 Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese nicht  
 mehr nutzbar sind?   ja   nein 
  

Die Standorte von WEA 1 und WEA 2 liegen ca. 800 bzw. 400 m von einem der Quartiere des Klein-
abendseglers entfernt. Die Quartiere selbst sind daher nicht direkt von der Planung betroffen. 

 
d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 

 
Durch Umsetzung eines umfangreichen Maßnahmenkonzeptes (Kap. 5 [im Gutachten]) lassen sich die 
genannten Störungen jedoch hinreichend kompensieren, sodass die Erheblichkeitsschwelle im Sinne 
des Gesetzes (BNatSchG § 44 Abs. 1 Nr. 2) nicht erreicht wird. Von einer erheblichen Beschädigung 
oder Zerstörung der Jagdhabitate wird nicht ausgegangen. 

 
e)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118)  
 

Die Unterlagen werden derzeit im Verfahren nach BImSchG geprüft. 
 

f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
  Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 
  
 Die Rodungsbereiche an den geplanten WEA sind im Verhältnis zum umgebenden Forstbestand mit 

insgesamt gutem Quartierpotenzial sehr klein 
      

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
 (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 

 
 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:  
 

 ja 
  

 nein 
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4.2  Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 
a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?  ja   nein 
 

Grundsätzlich können alle nachgewiesenen Fledermausarten Quartiere in Baumhöhlen beziehen und 
durch Rodungsmaßnahmen entsprechender Quartierbäume betroffen sein. Mit Ausnahme der Arten 
Graues Langohr, Bartfledermaus, Weibchen vom Mausohr, Breitflügelfledermaus und Zwergfledermaus 
sind hiervon im Wesentlichen jedoch die überwiegend waldgebundenen Arten betroffen (z.B. Bechstein-
fledermaus und Mopsfledermaus). 

 
b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des  
 Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen?   ja   nein 
 

Für Tiere der Gattung Nyctalus (Abendsegler, Kleinabendsegler) gilt, dass Kollisionsopfer durch den Be-
trieb von Windenergieanlagen vor dem Hintergrund bisheriger Erkenntnisse zur 
Höhenaktivität bzw. dem Kollisionsrisiko der Arten generell nicht ausgeschlossen werden 
können. Dies betrifft in Südwestdeutschland nach aktuellem Kenntnisstand insbesondere den Klein-
abendsegler (BEHR & VON HELVERSEN 2005, BFL 2011a, b, c, BRINKMANN ET AL. 2006a). Aufgrund der 
nachgewiesenen Präsenz und Saisonalität leitet sich folglich ein saisonal erhöhtes Risiko ab. Dies be-
trifft die Monate Juni bis August.      
 

c)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 
 

Quartiere: Um das Tötungsrisiko für alle Arten möglichst gering zu halten ist es einerseits erforderlich 
sämtliche Abholzungen und Rodungen an entsprechende Bauzeitfenster zu binden. I.d.R. liegt diese 
Phase im Winterhalbjahr zwischen Ende November und Anfang März. Darüber hinaus ist insbesondere 
bei der Bechsteinfledermaus der Zeitraum zwischen Mitte September und Ende Oktober geeignet. An-
dererseits müssen alle potenziellen Quartierbäume unmittelbar vor der Abholzung auf Fledermausbe-
satz hin kontrolliert werden. Bei Feststellung von Fledermausbesatz sind im Einzelfall zu definierende 
Maßnahmen möglich um eine Realisierung der Bauflächen zu ermöglichen. 
Tötungsrisiko: Als notwendige Maßnahme eignen sich saisonale Restriktionen (Betriebseinschränkun-
gen) unter definierten Witterungsparametern (Tab. 32). Für das erste Betriebsjahr werden saisonale 
Restriktionen notwendig, wobei die entsprechenden Parameter den landesweiten Empfehlungen zu 
entnehmen sind 
(VSW & LUWG 2012, vgl. Tab. 10). Unter der Voraussetzung einer Umsetzung von nachhaltigen Ver-
meidungs- und Verminderungsmaßnahmen (inkl. Bioakustisches Monitoring) lässt sich das von fachli-
cher Seite prognostizierte signifikant erhöhte Kollisionsrisiko nach derzeitigem Kenntnisstand deutlich 
vermindern. Eine Betriebseinschränkung wird für die Monate Juni bis August empfohlen. 
 
Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: Fachgutachten zum Konfliktpotenzial 
Fledermäuse und Windenergie am geplanten WEA-Standort Straubenhardt (Enzkreis), 
Büro für Faunistik und Landschaftsökologie, Bingen am Rhein, 27.05.2014. 
 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

 
 

4.3  Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a)  Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-  

und Wanderungszeiten erheblich gestört?  ja   nein 
  

Es können nach bisherigem wissenschaftlichem Erkenntnisstand keine konkreten Studien oder sonstige 
gesicherten Belege genannt werden, die zu einem Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
führen würden. Das telemetrierte Kleinabendseglerweibchen nutzte einen Aktionsraum von 7074 ha, 
welcher alle Anlagenstandorte umfasst. Drei der Anlagenstandorte (WEA1, WEA2, WEA10) liegen in-
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nerhalb des Kernjagdgebietes. Aufgrund der unmittelbaren Nähe der geplanten Anlagenstandorte zu 
den Quartieren und der intensiven Nutzung der geplanten Windparkfläche durch das telemetrierte 
Kleinabendseglerweibchen lassen sich Störungen Arten nicht gänzlich ausschließen.  

 
b)  Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
  

Durch Umsetzung eines umfangreichen Maßnahmenkonzeptes (Kap. 5 [im Gutachten]) lassen sich die-
se jedoch hinreichend kompensieren, sodass die Erheblichkeitsschwelle im Sinne des Gesetzes 
(BNatSchG § 44 Abs. 1 Nr. 2) nicht erreicht wird. 
      

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen: Fachgutachten zum Konfliktpotenzial 
Fledermäuse und Windenergie am geplanten WEA-Standort Straubenhardt (Enzkreis), 
Büro für Faunistik und Landschaftsökologie, Bingen am Rhein, 27.05.2014. 
 

  
Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt: 
  

 ja 
  

 nein 
 

  
 

4.4 Entnahme von wildlebenden Pflanzen oder ihren Entwicklungsformen,  
 Beschädigung oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 
 

a) Werden wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre Standorte beschädigt  
oder zerstört?  ja   nein 

       
b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  ja   nein 

       
c)  Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
 zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)?   ja   nein 
 (vgl. BVerwG, Urt. vom 14.07.2011 - 9 A 12.10 - Rz.117 und 118) 

      
d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene  
 Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 2 BNatSchG)?  ja   nein 

  
e) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
  (CEF) gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 3 BNatSchG)?  ja   nein 

 
f) Falls kein oder kein vollständiger Funktionserhalt gewährleistet werden kann:  
 Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung/en. 

      
  

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG wird erfüllt:   
 

 ja  
 

 nein 

  
 4.5 Kartografische Darstellung  

Siehe Gutachten Karte 2A 

6  Die unter Punkt 3.4 und 4.5 erwähnten kartografischen Darstellungen können in einer gemeinsamen Karte 
 erfolgen. 
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5. Ausnahmeverfahren 

Wird im Falle der Erfüllung eines oder mehrerer Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl.  
Ziffern 4.1, 4.2, 4.3 und/oder 4.4) die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt?  

 nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 ja - weiter mit Punkt 5.1 ff. 
 

 
5.1 Ausnahmegründe (§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG), 

  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-
nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 
und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt       
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG) oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher  
sozialer oder wirtschaftlicher Art (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 
Zu den betreffenden Ausnahmegründen vgl. die ausführliche Begründung in den detaillierten  
Planunterlagen:      . 
 

  
 

5.2 Zumutbare Alternativen (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG) 
 
Existieren anderweitig zumutbare Alternativen (z.B. Standort- oder Ausführungsalternativen), die in 
Bezug auf die Art schonender sind? 

 ja - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 nein - weiter mit Pkt. 5.3. 

Bei ja: Textliche Kurzbeschreibung dieser Lösungen.  

Bei nein: Textliche Kurzbeschreibung, welche Alternativen mit welchen Ergebnissen geprüft wurden. 
 
      
 
Die untersuchten Alternativlösungen sind in den detaillierten Planunterlagen       dargestellt. 
 

  
 

5.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen der Art (§ 45 Abs. 7 
Satz 2 BNatSchG; bei FFH-Anhang IV Arten i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
a) Erhaltungszustand vor der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

Art Lokal betroffene Population 
(Kurze Beschreibung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population (Interpretation und Ein-
ordnung der Angaben unter Pkt. 3.3.); Verweis 
auf die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-
gebiet  

(Beschreibung des Erhaltungszustands der Populatio-
nen auf der übergeordneten Ebene (auf Landes- oder 
übergeordneter Populationsebene; Verweis auf die de-
taillierten Planunterlagen:      ) 
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b) Erhaltungszustand nach der Realisierung des Vorhabens bzw. der Planung? 

 

Art Lokal betroffene Population 
(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

Populationen im natürlichen Verbreitungs-     
gebiet 
(Textliche Prognose und Wirkung; Verweis auf 
die detaillierten Planunterlagen:      ) 

                  

 

  
 

c) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Europäischen Vogelarten 
 

Liegt eine Verschlechterung des aktuellen (günstigen oder ungünstigen) Erhaltungszustands  
der Populationen einer europäischen Vogelart vor? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja 

Kurze Begründung:       
 

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
Wenn ja: Kann der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen  
gewahrt werden? 

  nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

  ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Sicherung des aktuellen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen)  
auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder übergeordneter  
Populationsebene) mit Angaben zu: 
− Art und Umfang der Maßnahmen, 
− der Wirkungsweise im Populationskontext,  
− Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
− der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
− der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
− der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 

      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
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d) Bewertung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von Arten des Anhangs IV der 
FFH-RL (Art. 16 Abs. 1 FFH-RL) 

 
 aa)  Liegt eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustands der Populationen einer Art 

 des Anhangs IV der FFH-RL vor?  

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja  

 
 Kurze Begründung:       

Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

 Wenn ja: Kann der günstige Erhaltungszustand der Populationen durch FCS-Maßnahmen er-
halten werden? 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

Darstellung der Maßnahmen zur Herstellung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-
Maßnahmen) auf lokaler Ebene bzw. im natürlichen Verbreitungsgebiet (auf Landes- oder  
übergeordneter Populationsebene) mit Angaben zu: 
− Art und Umfang der Maßnahmen, 
− der Wirkungsweise im Populationskontext,  
− Zeitpunkt und Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts (Referenzen oder Quellen), 
− der Dauer von evtl. Unterhaltungsmaßnahmen, 
− der Festlegung von Funktionskontrollen (Monitoring) und zum Risikomanagement  
− der rechtlichen Sicherung der Maßnahmenflächen (tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit). 
 
      

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 
 

bb) Wird bei einem ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer Art des Anhangs IV 
der FFH-RL der Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert oder wird die Wiederherstel-
lung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen nicht behindert?  

   ja - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig, Prüfung endet hiermit. 

   nein - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig, Prüfung endet hiermit. 

 Kurze Begründung:       

 Verweis auf die detaillierten Planunterlagen:      . 

 
 

6. Fazit 

6.1 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 
CEF- Maßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 

  nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 erfüllt - weiter mit Pkt. 6.2. 

6.2 Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und/oder der vorgesehenen FCS-Maßnahmen 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)             
 nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

  sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i.V.m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL)           
erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 


